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Liebe Mandanten,
Durchblick ist wichtig. Information ist wichtig. 
Mitreden ist wichtig. Wir müssen stolz sein 
auf die Freiheit, die uns der freie Zugang zu 
den unterschiedlichsten Medien und Mei-
nungen ermöglicht. Die Pressefreiheit ist 
nicht umsonst eines der höchsten demokra-
tischen Güter: Rund um den Globus riskieren 
Menschen ihr Leben, um genau diese zu 
verteidigen. Wer hat eigentlich vorgegeben, 
dass wir jetzt im „postfaktischen Zeitalter “ 
dahinvegetieren müssen? Das beleidigt doch 
schlicht und einfach die Intelligenz eines 
denkenden Menschen. Genießen wir lieber 
guten Journalismus und fassen uns ein Herz, 
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auf dieses 
Stück Lebensqualität sollte niemand verzich-
ten. Das ist wichtig.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner



2

Sitz
Dr.-Gessler-Str. 6
93051 Regensburg
Telefon 0941 30748-0
Telefax 0941 30748-40
info@schildundpartner.de
www.schildundpartner.de

Zweigniederlassungen
Friedrich-Ebert-Str. 57
92421 Schwandorf
Telefon 09431 3790-0
Telefax 09431 3790-20

Industriestraße 6e
92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 9229-0
Telefax 09672 9229-44

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Kffr. Sonja Dietl, StBin
Dipl.-Kfm. Michael Mieschala, StB
Dipl.-Kffr. Silvia Reiser, WPin/StBin

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Ludwig M. Schild, WP/StB

I M P R E S S U M

V.i.S.d.P.:
Frau Silvia Reiser, Chefredaktion

Bilder und Layout:  
Agentur Oberpfalz Media GmbH & Co. KG , 
Andreas Huber; www.oberpfalz-media.de
Titelbild: © Melpomene - Fotolia.com

Copyright:
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktuel-
len Allgemeinen Auftragsbedingungen tätig.
www.schildundpartner.de/aab.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Mai 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung ¹ Scheck ²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017

Gewerbesteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017

Grundsteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017

Sozialversicherung ⁵ 29.05.2017 entfällt entfällt
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Termine Juni 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.06.2017 ein gesetzlicher Feiertag ist (Fronleichnam), endet die Frist mit Ablauf des 
16.06.2017.

⁵ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁶ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.06.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Umsatzsteuer ⁵ 12.06.2017 15.06.2017 ⁴ 07.06.2017

Sozialversicherung ⁶ 28.06.2017 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits 
zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2014:
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Individueller Höchstbetrag bei Nutzung 
eines Arbeitszimmers durch mehrere 
Steuerpflichtige

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer, also einen Raum, der ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich für betriebliche/
berufliche Zwecke genutzt wird, können 
grundsätzlich nicht steuermindernd geltend 
gemacht werden. Steht für die betriebliche/
berufliche Tätigkeit aber kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung, können Aufwen-
dungen bis 1.250 € abgezogen werden. Die 
Beschränkung auf 1.250 € gilt nicht, wenn 
das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung bildet.

Der Bundesfinanzhof hat seine bisherige 
Rechtsprechung geändert und entschie-
den, dass der Höchstbetrag von 1.250 € 
personenbezogen zu verstehen ist. Nutzen 
mehrere Steuerpflichtige ein häusliches 
Arbeitszimmer gemeinsam und steht jedem 
ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung, kann 
jeder Nutzer die von ihm getragenen Auf-
wendungen bis zum Höchstbetrag steuer-
mindernd geltend machen. Steht das Ar-
beitszimmer im hälftigen Miteigentum oder 
ist die Wohnung (bzw. das Arbeitszimmer) 
gemeinsam angemietet, werden die Kosten 
jedem Ehepartner/Lebenspartner grund-
sätzlich zur Hälfte zugeordnet.

E I N K O M M E N S T E U E R

Berücksichtigung von weiteren Mie-
taufwendungen neben denen für ein 
häusliches Arbeitszimmer

Liegen die Voraussetzungen für einen 
pauschalen Abzug von Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer vor, ist dieser 
auf 1.250 € jährlich beschränkt. Nach einem 
Urteil des Finanzgerichts München sind 
darüber hinaus Aufwendungen für weitere 
beruflich genutzte Räume innerhalb des 
privaten Wohnbereichs unbeschränkt als 
Betriebsausgaben abzugsfähig.

Im Urteilsfall hatte der selbstständig tätige 
Steuerpflichtige neben seinem häuslichen 
Arbeitszimmer Kellerräume und eine Garage 
angemietet. Die Aufwendungen für diese 
Nebenräume wurden in voller Höhe zum 
Abzug zugelassen. Da der Mietvertrag keine 
Trennung zwischen den ausschließlich privat 
und beruflich genutzten Räumen vorsah, 
wurde die Höhe der auf die beruflich ge-
nutzten Nebenräume entfallenden Mietzah-
lung geschätzt.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Steuerliche Berücksichtigung von Zu-
zahlungen für Bereitschaftsdienste

Zuschläge zum Grundlohn für Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit sind steuerfrei, 
sofern sie festgelegte Höchstgrenzen nicht 
überschreiten. Vergütet ein Arbeitgeber 
Bereitschaftsdienste aber pauschal zusätzlich 
zum Grundlohn ohne Rücksicht darauf, ob 
die Tätigkeit tatsächlich an einem dieser Tage 
erbracht wurde, sind die Zuschläge nicht 
steuerfrei.

Praxistipp: Die Steuerfreiheit kann man 
erlangen, wenn die Zuschläge pauschal als 
Vorschuss gezahlt und später abgerechnet 
werden. Dafür sind Einzelaufstellungen der 
tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden an 
Sonntagen, Feiertagen oder zur Nachtzeit 
erforderlich.

Übernahme von Verwarnungsgeldern 
durch den Arbeitgeber kein Arbeitslohn

Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschie-
den, dass die Übernahme von Verwarnungs-
geldern durch den Arbeitgeber nicht grund-
sätzlich zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn 
führt.

Ein Logistikunternehmen hatte für seine 
angestellten Paketzusteller die Verwarnungs-
gelder wegen Falschparkens übernommen. 
Das Finanzamt behandelte die übernom-
menen Verwarnungsgelder als Arbeitslohn 
und setzte pauschale Lohnsteuer fest. Die 
dagegen erhobene Klage des Logistikun-
ternehmens war erfolgreich. Das Gericht 
begründete seine Auffassung damit, dass 
die Bezahlung der Verwarnungsgelder im 
eigenbetrieblichen Interesse erfolgt sei und 
kein Arbeitslohn für die Tätigkeit der betref-
fenden Fahrer darstelle.

Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall 
abschließend beschäftigen.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Häusliches Arbeitszimmer: Anderer 
Arbeitsplatz bei Bereitschaftsdienst am 
Wochenende

Das Finanzgericht München musste über 
den Werbungskostenabzug für ein häus-
liches Arbeitszimmer eines Projektleiters 
entscheiden.

Der Projektleiter betreute internationale 
Bauprojekte und musste im Rahmen von 
Bereitschaftsdiensten auch an den Wochen-
enden erreichbar sein. Da er das Betriebs-
gelände am Wochenende nicht betreten 
durfte, konnte er seinen Arbeitsplatz beim 
Arbeitgeber nicht nutzen. Für sein häusliches 
Arbeitszimmer konnte er folglich mangels 
anderen Arbeitsplatzes bis zu 1.250 € der 
Aufwendungen für sein häusliches Arbeits-
zimmer als Werbungskosten abziehen. Dies 

gilt nach Ausführungen des Gerichts, wenn 
er dort an den Wochenenden mit einem 
vom Arbeitgeber gestellten EDV System, 
bestehend aus Laptop und Dockingstation 
sowie einer gesicherten Datenleitung nebst 
notwendiger Software, gesicherten Zugriff 
auf seine auf dem Server des Arbeitgebers 
hinterlegten Arbeitsunterlagen hat.

Insoweit ist unerheblich, ob die Nutzung des 
häuslichen Arbeitszimmers notwendig ist. 
Ob Werbungskosten getätigt werden, unter-
liegt grundsätzlich der Dispositionsbefugnis 
des Steuerpflichtigen. Es kommt nicht darauf 
an, ob die Aufwendungen notwendig, üblich 
oder zweckmäßig sind.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Zuzahlungen des Arbeitnehmers kürzen 
den geldwerten Vorteil aus der Nut-
zungsüberlassung eines betrieblichen 
Kfz

Der geldwerte Vorteil eines Arbeitnehmers 
aus der Überlassung eines betrieblichen Pkw 
zur privaten Nutzung und für Fahrten zwi-
schen der Wohnung und seiner ersten Tätig-
keitsstätte ist als Arbeitslohn steuerpflichtig. 
Die Berechnung kann entweder nach der 
sog. 1 % Regelung oder bei entsprechender 
Belegführung nach der Fahrtenbuchmetho-
de erfolgen.

In beiden Fällen ist nach Urteilen des Bun-
desfinanzhofs der geldwerte Vorteil um 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu kürzen. 
Unerheblich ist, ob es sich um monatlich 
gleichbleibende Beträge oder einzelne indi-
viduell getragene Kosten handelt.

Übersteigen die selbst getragenen Kosten 
den Wertansatz für die private Kfz Nutzung, 
bleiben sie unberücksichtigt. Dadurch ergibt 
sich kein negativer Wertansatz. Vielmehr 
wird unterstellt, dass eine derartige Über-
zahlung auf private Ursachen zurückzufüh-
ren ist.

Fünfjährige Übergangsregelung zur 
Verrechnung privater Veräußerungsver-
luste aus Aktien verfassungsgemäß

Bis Ende 2008 waren private Veräußerungs-
gewinne aus Aktien nur zu versteuern, wenn 
sie innerhalb der Spekulationsfrist von einem 
Jahr nach Anschaffung erzielt wurden. Inner-
halb der Spekulationsfrist erlittene Veräuße-
rungsverluste konnten nur mit entsprechen-
den Gewinnen aus Spekulationsgeschäften 
verrechnet werden.

Waren bis 2008 erlittene Aktienveräuße-
rungsverluste höher als entsprechende 
Gewinne, wurde zum 31. Dezember 2008 
ein verbleibender Verlustvortrag aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften durch einen 
gesonderten Bescheid festgestellt. Diese 
Verluste konnten nur bis Ende 2013 mit 
entsprechenden Aktiengewinnen verrech-
net werden. Ab 2014 sind sie nur noch mit 
anderen privaten Veräußerungsgewinnen, z. 
B. aus Grundstücken, zu verrechnen. Diese 
befristete und einschränkende Regelung 
ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
verfassungsgemäß.

Hinweis: Gewinne oder Verluste aus ab 
2009 angeschafften Aktien unterliegen als 
Kapitaleinkünfte den Vorschriften zur Abgel-
tungsteuer.
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Berichtigung einer zu Unrecht ausge-
wiesenen Umsatzsteuer kann durch 
Abtretungsanzeige an das Finanzamt 
erfolgen

Weist ein Unternehmer in einer Rechnung 
Umsatzsteuer offen aus, obwohl nicht er, 
sondern der Leistungsempfänger die Um-
satzsteuer schuldet (Reverse Charge Ver-
fahren), schuldet der leistende Unternehmer 
diese zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteu-
er ebenfalls. Berichtigt der Unternehmer klar 
und eindeutig den falschen Steuerbetrag, 
entfällt seine Umsatzsteuerschuld.

Die Berichtigung kann auch durch eine in 
einer Abtretungsanzeige enthaltene Ab-
tretungserklärung erfolgen, mit der der 
Unternehmer einen gegenüber dem Fi-
nanzamt bestehenden Anspruch an den 
Leistungsempfänger abtritt. Erforderlich ist 
nur, dass die Abtretungserklärung eindeutig 
die falsche Rechnung bezeichnet und aus ihr 
hervorgeht, dass der leistende Unternehmer 
nunmehr ohne Umsatzsteuer abrechnen 
will. Nicht erforderlich ist, dass die falsche 
Rechnung zurückgegeben und durch eine 
ordnungsgemäße Rechnung ersetzt wird. 
Durch die Abtretung ist die zu Unrecht 
vereinnahmte Umsatzsteuer auch an den 
Leistungsempfänger zurückgezahlt worden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

U M S AT Z S T E U E R A R B E I T S R E C H T

Umkleidezeit für besonders auffällige 
Dienstkleidung als Arbeitszeit

Eine Arbeitgeberin des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs begehrte vor Gericht die 
Feststellung, dass Umkleide- und Wegezei-
ten des Fahrpersonals zwischen dem Fahr-
zeug und dem Betriebshof keine Arbeits-
zeiten sind und dem Betriebsrat hier keine 
Mitbestimmungsrechte zustehen.

Zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht 
befand. Diese Zeiten gehören zur vertraglich 
geschuldeten Arbeitsleistung und damit zur 
betrieblichen Arbeitszeit, wenn das Umklei-
den einem fremden Bedürfnis dient und 
nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis erfüllt. 
Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn über 
die Dienstkleidung die Möglichkeit einer 
Zuordnung zum Arbeitgeber besteht und 
eine Umkleidemöglichkeit im Betrieb ge-
nutzt wird. Zur Arbeitszeit zählt dann auch 
das Zurücklegen des Wegs von der Umklei-
de- zur Arbeitsstelle. Anders ist es, wenn die 
Arbeitnehmer sich entscheiden, die Dienst-
kleidung nicht im Betrieb, sondern zuhause 
an- und abzulegen. Dann ist das Tragen der 
Dienstkleidung auf dem Weg nicht aus-
schließlich fremdnützig.
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Verwertbarkeit von Überwachungsvi-
deos im Kündigungsprozess

Ergebnisse einer Videoüberwachung können 
im Kündigungsprozess verwertbar sein. Dies 
hat das Bundesarbeitsgericht im Falle einer 
stellvertretenden Filialleiterin und Kassiererin 
eines Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfts 
entschieden. Sie war im Zuge einer Video-
überwachung, die sich auf die Aufklärung 
von Zigarettendiebstählen bezog, dabei 
gefilmt worden, wie sie mithilfe einer „Mus-
terpfandflasche“ eine Kasse manipulierte 
und sich anschließend Pfandbeträge in die 
Tasche steckte.

Im Kündigungsschutzprozess ging es um 
die Frage, ob diese Videoaufzeichnungen 
verwertet werden durften. Das Bundesar-
beitsgericht bejahte dies. Ein Beweisverwer-
tungsverbot komme nur in Betracht, wenn 
dies aufgrund einer verfassungsrechtlich 
geschützten Position einer Prozesspartei 
zwingend geboten sei. Dies sei hier nicht 
anzunehmen. Nach den Bestimmungen 
des Datenschutzrechts dürften Daten eines 
Beschäftigten verwendet werden, wenn dies 
für die Entscheidung über die Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich 
sei.

A R B E I T S R E C H T
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Z I V I L R E C H T

Jahresabrechnung einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft darf nicht unter 
Vorbehalt stehen

Genehmigen Wohnungseigentümer die 
Jahresabrechnung nur unter dem Vorbe-
halt noch vorzunehmender Änderungen, 
ist diese aufgrund fehlender Bestimmtheit 
nichtig. Mögliche Nachzahlungen aus dieser 
Abrechnung werden nicht fällig. Das hat das 
Amtsgericht Lüneburgentschieden.

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft 
hatte von einem Miteigentümer Nach-
zahlungen aus drei Jahresabrechnungen 
verlangt. Die Abrechnung eines Jahres war 
allerdings unter Vorbehalt beschlossen 
worden, da noch Änderungen zu erwarten 
waren. Der Eigentümer weigerte sich, die 
Zahlungen zu leisten.

Das Gericht gab dem Eigentümer Recht. 

Der Beschluss über eine Jahresabrechung 
ist grundsätzlich bedingungsfeindlich. Eine 
unter einer Bedingung erfolgte Genehmi-
gung der Jahresabrechnung ist wegen der 
mit der Bedingung verbundenen inhaltlichen 
Unklarheit nichtig. Ein solcher Beschluss ist 
inhaltlich zu unbestimmt, weil weder er-
sichtlich ist, welche konkreten Änderungen 
welche Auswirkungen auf die Abrechnung 
haben werden, noch erkennbar ist, wann die 
Anfechtungsfrist hinsichtlich der Beschluss-
fassung beginnen soll. Ein solcher Beschluss 
stellt folglich keine Grundlage für daraus re-
sultierende Fälligkeiten dar. Der Eigentümer 
muss somit aus der Vorbehaltsabrechung 
keine Nachzahlung leisten, aus den bedin-
gungslosen Abrechnungen gleichwohl
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Rechtswidrige Mitnahme von Unterla-
gen durch die Steuerfahndung im Rah-
men einer Hausdurchsuchung

Eine Hausdurchsuchung kann bei einem 
einer Straftat hinreichend Verdächtigten u. a. 
durchgeführt werden, wenn zu vermuten ist, 
dass die Durchsuchung dem Auffinden von 
Beweismitteln dient. Hausdurchsuchungen 
werden durch einen Richter, bei Gefahr im 
Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft 
angeordnet.

Das Finanzgericht Köln hatte über folgenden 
Fall zu entscheiden: Gegen einen der Be-
stechung und Bestechlichkeit Verdächtigten 
erging ein gerichtlicher Durchsuchungsbe-
schluss. Die Durchsuchung sollte der Auffin-
dung und Sicherstellung von Beweismitteln 
im nicht rechtsverjährten Tatzeitraum ab 
2007 dienen. An der Durchsuchung nahmen 
auch zwei Beamte des Finanzamts für Steu-
erstrafsachen und Steuerfahndung teil. Die-
se leiteten während der Durchsuchung das 
Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung 
für die Jahre 2006 bis 2010 ein. Es wurden 
zwei Quittungsblöcke der Jahre 2002 bis 
2005 aufgefunden und beschlagnahmt. Mit 
dieser Beschlagnahme war der Verdächtigte 
nicht einverstanden, weil die Quittungen nur 
Sachverhalte außerhalb des strafrechtlich 
relevanten Zeitraums betrafen.

Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung 
und entschied, dass die Beschlagnahme der 
Quittungsblöcke rechtswidrig war und ver-
pflichtete das Finanzamt, diese Unterlagen 
herauszugeben. Beschlagnahmungen sind 
nicht mehr zulässig, wenn eindeutig Straf-
verfolgungsverjährung eingetreten ist.

Zudem stellte das Finanzgericht fest, dass 
Steuerfahndungsprüfer nicht an Haus-
durchsuchungen teilnehmen dürfen, die im 
Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ohne 
steuerstrafrechtlichen Bezug durchgeführt 
werden, wenn sie vorher schon in gleicher 
Sache wegen Steuerhinterziehung ermittelt 
haben.

V E R FA H R E N S R E C H T


